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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 804/J-NR/76, 

betreffend Verletzung des Universitätsorganisationsgesetzes, 

d~e die Abgeordneten Diplolngo DroFRÜHWIRT und Genossen' 

. am 160 November 1976 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und . 2) 

Gemäß§ 113 Abso 1 UOG galten die zum Zeitpunkt des In":' 

.. krafttretens des Universi täts-Organisationsgese'tzes (das 

··war der Beg1nn des Studienjahres 1975/76) bestellten 

D.irektorender Rektoratskanzlei bis spätestens· zum Amts..,... 

antritt eines Rektors nach den Bestimmungen des Universi-

täts-Organisationsgesetzes als provisorische Universitäts­

direktoren, die Leiter der Quästuren als provisorische 

Quästursleiter im Sinne des Universitäts-Organisations­

gesetzes. 

Gemäß § 81 Abs. 2 bzw. §81 Abs. 3 UOG erfolgte die Er­

nennung des Universitätsdirektors bzwo des Leiters der 

Quästur nach Anhörung des obersten Kollegialorgans. Mit 

Rücksicht auf diese Bestimmung wurden die obersten Kollegial­

organe der Universitäten aufgefordert, Stellungnahmen zur 

Ernennungabzugebeno Bis zur Ernennung der Universitäts­

direktoren und Leitern der Quästuren vorn 15. Juni 1976 

rnit,Wirksamkeit vorn 10 Juli 1976 lagen dem Bundesmini­

sterium für Wissenschaft und Forschung keine Stellung­

nahmen des obersten Kollegialorgans vor, die eine Be­

stellung des Universitätsdirektorsbz~o Leiters der 
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Quästur an der Universität für Bodenkultur als nicht ge­

rechtfertigt erscheinen ließen. 

Zum Zeitpunkt der Anhörung, gemäß § 80 Abs. 3 und 81 

Abs. 3 UOG übte das seinerzeitige Professorenkollegium 

gemäß § 47 Hochschul-Organisationsgesetz die Funktion 

des obersten Kollegialorgans an der genannten Universität 

aus, da das Universitätskollegium als oberstes Kollegial­

organ noch nicht konstituiert war. Ein Hinausschieben der 

Ernennung der Universitätsdirektoren bzw. Leitern der 

Quästuren bis zum Zeitpunkt der Konstituierung des Uni­

versitätskollegiums ist im Gesetz nicht vorgesehen und 

erschien auch nicht zweck.Tfläßig. 

Die Ernennung des Un~versitätsdirektors und de~ Leiters 

der Quästur an der Universität für Bodenkultur erfolgte 

sohin dem Gesetz gemäß. 
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